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”Du contrat social ou 


principes du droit politique”





Ein staatsphilosophisches Werk von 


Jean-Jacques Rousseau


(dt.: ”Über den Gesellschaftsvertrag oder 


Grundsätze des politischen Rechts”)





1. Leben und Werk von Jean-Jacques Rousseau








am 28.6.1712 wird Jean-Jacques Rousseau in Genf geboren; seine Familie gehört zur Bourgeoisie (”Handwerkeradel”)


Mutter stirbt wenige Tage nach der Geburt (”Ich kostete meine Mutter das Leben, und meine Geburt war mein erstes Unglück”) (( Vater wird die wichtigste Bezugsperson


große Faszination an Büchern (zunächst Romane, dann geschichtliche Werke und Werke der großen Literatur); Leidenschaft für vergleichende Biographien des Plutarch (griechischer Philosoph) über je zwei berühmte Römer und Griechen


gute Schulbildung: Besuch des ”Collège” (Latein und allgemeine Kenntnisse); später vor allem autodidaktische Bildungsaneignung


1722: Vater macht sich strafbar und flieht aus Genf, Jean-Jacques bleibt beim Schwager des Vaters zurück; schließlich verläßt er nach einigen Jahren seine Heimatstadt


Bekanntschaft mit Madame de Warens, einer zum Katholizismus übergetretenen Calvinistin, die für Rousseau sowohl Ersatz-Mutter als auch Geliebte wird; 1728 in Turin ebenfalls Übertritt zum Katholizismus, allerdings ohne innerlich überzeugt zu sein; später Trennung von Madame de Warens


ab 1742 literarisch in Paris tätig, 1743/44 Sekretär des französischen Botschafters in Venedig, danach Rückkehr nach Paris; enge Freundschaft mit Denis Diderot (frz. Philosoph)


Rousseau lernt Therèse le Vasseur kennen, die er 1768 heiratet; sie gebärt 5 Kinder, die alle im Findelhaus aufwachsen


Rousseau verläßt 1762 Frankreich, um sich einer drohenden Verhaftung zu entziehen (Verbot des ”Contrat social” durch die Zensur und den Erzbischof); Exil in der Schweiz und in England


1770 Rückkehr mit seiner Frau nach Paris


ab 1775 zunehmender Verfall Rousseaus (Verfolgungswahn, Krankheit)


1778 verläßt er erneut Paris, um in Ermenonville seinen Lebensabend zu verbringen


am 2.7.1778 stirbt Jean-Jacques Rousseau mit 66 Jahren in Ermenonville








Wichtige Werke:


- ”Discours sur les sciences et les arts” (1750)


- ”Discours sur l´origine et les fondements de l´inégalité parmi les hommes” (1755)


- ”Du Contrat social ou Principes du droit politique” (1762)


- ”Émile” (1762)


- ”Les Confessions” (1782/89)








Rousseau gilt als einer der meistgelesenen Autoren der französischen Aufklärung.








2. Entstehungsgrundlagen des ”Contrat social”





Rousseau setzt sich in seinem Werk mit den Ansichten und Lehren verschiedener Philosophen und Staatstheoretiker auseinander. 





Jean Bodin (1529-1596): Werk ”Six livres de la république” (1577; dt.: ”Sechs Bücher über den Staat”)


Hugo Grotius (1583-1645): ”De iure belli ac pacis” (1625; dt.: ”Vom Kriegs- und Friedensrecht”); Grotius gilt als ”Vater des modernen Naturrechts”


Thomas Hobbes (1588-1679): überzeugter Materialist; Hauptwerk ”Leviathan”


Samuel Pufendorf (1632-1694): Hauptwerke ”De iure naturae et gentium” (1672; dt.: ”Vom Natur- und Völkerrecht”) und ”De officio hominis et civis iuxta legem naturalem” (1673; dt.: ”Von der Pflicht des Menschen und des Bürgers nebst dem natürlichen Recht”)


John Locke (1632-1704): philosophisches Hauptwerk ”Versuch über den menschlichen Verstand” (1690)


Montesquieu (1689-1755): Hauptwerk ”Geist der Gesetze” (1748); ”Erfinder” der Gewaltenteilung











3. ”Du Contrat social” im Überblick





Entstanden 1754, überarbeitet 1758 und erschienen 1762, stellt der ”Contrat social” das Hauptwerk Rousseaus zur politischen Philosophie dar und wird zu den wichtigsten Veröffentlichungen der neuzeitlichen Staatstheorie gezählt. Vom Werk liegen zwei Versionen vor, die keine gravierenden Unterschiede aufweisen und sich gegenseitig ergänzen.





1. Buch (9 Kapitel): Erläuterung der Themenstellung; Auseinandersetzung mit den wichtigsten zeitgenössischen Gegenpositionen (darunter auch Thomas Hobbes); Exposition der zentralen Gedanken der eigenen Problemlösung


2. Buch (12 Kapitel): Detaillierte Darstellung der Begriffe der Staatssouveränität, des (politischen) Gesetzes, des Gesetzgebers und des Staatsvolkes


3. Buch (18 Kapitel): Funktionen von Legislative und Exekutive; Diskussion über Vorteile, Nachteile und Regularitäten des Wechsels von Regierungsformen


4. Buch (9 Kapitel): Beziehungen zwischen vernünftigem Gemeinwillen (volonté générale), faktischen Abstimmungen und Wahlen; Strukturanalyse der römischen Republik (”der besten Regierungsform, die je existierte”); Abschluß in Form einer Erläuterung von Notwendigkeit und Grenzen einer Staatsreligion





�



4. Hauptthematik des Werkes





Rousseau erläutert die grundlegenden Prinzipien, auf denen eine legitime politische Herrschaft aufbaut. Dabei muß stets berücksichtigt werden, ob und wie das Verlangen der Menschen nach totaler Freiheit mit der Erfordernis einer politischen Herrschaft zu vereinen ist. Auch darf kein Bruch zwischem abstraktem, theoretischem Recht und der dadurch geregelten Wirklichkeit entstehen.


Wesentlich ist auch die Unterwerfung des Einzelnen unter den Kollektivwillen, damit völlige Gleichheit hergestellt wird. Das Individuum muß also seine Individualität aufgeben.


Alle staatlichen Gesetze und Grundlagen müssen vom Volk akzeptiert und legitimiert sein.


Damit das Rechtssystem gerecht ist und dem kollektiven politischen Willen (volonté générale) entspricht, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:


Jeder Bürger ist bei der Erschaffung der Gesetze direkt und gleichberechtigt miteinbezogen; Vorraussetzung hierfür ist natürlich, daß der Einzelne das Gemeinwesen und dessen Probleme überblickt


Die Gesetze müssen auf jedes Individuum in der gleichen Weise, also gerecht angewendet werden (was wiederum Gleichheit an Besitz, Bildung, etc. vorraussetzt)


Präferenzen und persönliche Abhängigkeiten dürfen nicht vorhanden sein








(	Die Zugehörigkeit jedes Bürgers zu einem Staat darf nicht erzwungen sein. Vielmehr muß eine freiwillige vertragliche Vereinbarung (=Gesellschaftsvertrag) vorhanden sein. In jedem Fall liegt die Quelle der Macht unveräußerbar, undelegierbar, unteilbar beim Volk. Lediglich die exekutive Funktion im Staat (ausführende Gewalt) kann auf einen einzelnen oder eine Gruppe übertragen werden.








Die Vorraussetzungen, die Rousseau für seinen Idealstaat fordert, sind offensichtlich sehr theoretisch und in der Praxis nur teilweise durchführbar.








5. Bedeutsame Thesen und Gedanken


(Zahl in Klammern: 1. Ziffer = Buch, 2. Ziffer = Kapitel)





”Die Familie ist (...) das Urbild der politischen Gesellschaften.” (1.2)





”(...) da Stärke keinerlei Recht erzeugt, bleiben also die Vereinbarungen als Grundlage jeder rechtmäßigen Herrschaft unter Menschen.” (1.4)





”(...) des widersinnigsten Systems [Rousseau spricht von der Feudalherrschaft], das es je gab und das den Grundsätzen des Naturrechts und jeglicher guten Staatsordnung zuwiderläuft.” (1.4)





”Die Menschen (...) haben kein anderes Mittel, sich zu erhalten, als durch Zusammenschluß eine Summe von Kräften zu bilden.” (1.6)





”Wenn es ein Volk von Göttern gäbe, würde es sich demokratisch regieren. Eine so vollkommene Regierung paßt für Menschen nicht.” (3.4)





”Damit ein monarchischer Staat gut regiert werden kann, müßte seine Größe oder seine Ausdehnung nach den Fähigkeiten desjenigen bemessen werden, der regiert” (3.6)





”Genaugenommen gibt es keine reine Regierung” (3.7)





”Die reine [=nicht gemischte] Regierung ist an sich die beste, schon weil sie rein ist.” (3.7)





6. Auswirkungen auf die Nachwelt





Anfangs galt "Du contrat social" als abstrakt und schwierig. In Frankreich und Genf wurde es gar verboten, da es nach Ansicht der Zensur leicht als Aufruf zur revolutionären Neuordnung des Staates verstanden werden konnte. Daß diese Wirkung tatsächlich vorhanden war, zeigte sich später in Form der Französischen Revolution, zu der der ”Contrat social” sicherlich seinen Teil beigetragen hat.


Doch nicht nur im Zuge der frz. Revolution, sondern auch durch die 'klassische' deutsche Philosophie (Kant, Fichte, Hegel) wurde der ”Contrat social” zu einem vieldiskutierten und -gelesenen Werk. Bis heute allerdings ist ungeklärt, ob Rousseau tatsächlich ein realistisches Konzept für zukünftige Staaten vorlegen wollte oder lediglich einen fiktiven Wunschstaat beschreibt. 


Es ist anzunehmen, daß letzteres zutrifft, schließlich sind Rousseaus Ideen in der Realität schwer und nur teilweise zu verwirklichen, gerade weil sie so ideal sind.





 





Quellen:


”Gesellschaftsvertrag” von Jean-Jacques Rousseau; Verlag Philipp Reclam jun., Stuttgart 1977
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